
Anwaltshonorare und Gerichtskosten im Zivilprozeß

In Deutschland zahlt der Verlierer eines Rechtsstreits in der Regel die gesamten Kosten des Gerichtsverfahrens (also 

auch die Anwaltskosten des Siegers). Ausnahme: Prozessverfahren vor dem Arbeitsgericht – Hier zahlt jeder seine 

Kosten selbst, unabhängig vom Ausgang des Prozesses.

Gerichtskosten und Anwaltskosten sind gesetzliche geregelt im Gerrichtskostengesetz und im Rechtsanwalts-

vergütungsgesetz. Etwaige Kostenerstattungansprüche sind auf die dort genannten Beträge begrenzt. Ermittelt wird 

die Gebührenhöhe anhand des "Streitwerts". Das ist der wirtschaftliche Wert des geltend gemachten Anspruchs. Ist 

ein Wert nicht ermittelbar, wird ein gesetzlicher "Regelstreitwert" von € 4000,00 vermutet. 

In Strafverfahren und in Verfahren vor den Sozialgerichten gelten Gebührenpauschalen mit einer relativ weiten 

Bandbreite. Auf diese Besonderheiten gehe ich hier nicht ein.

1. Anwaltshonorare

Die Höhe der gesetzlichen Gebühren bestimmt sich einmal nach dem Streitwert. Je nach der Art der Tätigkeit des 

Anwalts können die Gebühren mehrfach entstehen. Für die außergrichtliche Tätigkeit fällt eine 1,3 Geschäftsgebühr 

an, die teilweise auf  Gebühren im gerichtlichen Verfahren anzurechnen ist. Dort entstehen ein 1,3 

Verfahrensgebürhr für die Klageerhebung/Klageerwiderung und eine 1,2 Terminsgebühr für die Verhandlung(en). 

Weitere Gebühren sind möglich, je nach Verlauf der Angelegenheit. 

Die Höhe einer 1,0 Anwaltgebühr ergibt sich aus einer Gebührentabelle:
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2. Gerichtskosten

Gerchtskosten entstehen auch in Abhängikeit don der Art des verfahrens und der Tätigkeit des Gerichts. Bei einem 

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids entstehen beispielsweise 0,5 Gebühren, bei einer Klageerhebung 3,0 

Gebühren. Auch für die Gerichtskosten gilt eine Kostentabelle (angegeben sind jeweils 1,0 Gebühren): 
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